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WK. ®aS ©efretariat ber

gentral ißrüfungSfommiffion
erfudjt bie lotalen ißrüfungSfomtniffionen, itjm Balb

möglich Ort ttnb ©tunbe ber brattifdjen unb päba»

gogijd)en SeljrlingSprüfungen i£)reê KreifeS nebft 2—3
@;çemplaren Programm unb SJ^ecgeic^niS ber ^ßtüfungS»
teilnehmet (ober minbeftenS bie ungefähre $af)l ber»

felben) mitteilen p wollen, batnit ben Slbgeorbneten
ber gentralprüfuugSfommiffion babon rechtzeitig Kenntnis
gegeben werben fann. @S ift bi'ejer Kommiffion haupt»
fächlich boron gelegen, baff ihre àbgeorbneten bas Ber»
fahren bei ben praEtifd)en Prüfungen unb bei ber 9ln=

fertigung ber SlrbeitSaufgaben in ben Sßertftätten fennen

p lernen Gelegenheit haben, wäljrenb fie fid) bei ber

fßrämienberteilung nur bann bertreten läfjt, wenn bieS

im Sntereffe ber ©ad)e notroenbig erfcheint ober urter»

beblidbe äflebrtoften berurjaebt.
93ei Gelegenheit ber Befanntgabe ber Slbgeorbneten

on bie einzelnen Prüfungen erinnert baS ©efretariat
nod) fpegielï an bie Befd)lüffe beS gentralborftanbeS
betreffenb SluSwaljl unb ^onorierung bott gad)e£perten.
Saut biefem Befd)luf) ift aud) jeber fßrüfungSfreiS ber»

pflidf)tet, eine Sifte ber als tüchtig bewährten gad)=
egperten bebufS Anlage eines BerjeichniffeS einpreichen,
weldjeS bap bienen foil, ben fßrüfungSfreifen foldje
gadjesperten borfd)Iagen p tonnen, gerner wirb ben

fßrüfungSfreifen empfohlen, wo immer tunlich für jeben
bortommenben Beruf einen gadjeEperten bon außerhalb
beS ißrüfungStreifeS p berufen.

Saut berfd)iebenen bereits eingelangten SRitteilungen
fdieint bie Beteiligung att ben bieSjäbrigen Prüfungen
wieber einen 3uwad)3 p erhalten.

®er fantonale ©ewerbeberbanb ©olotburn über»
nimmt fitnftig bie SebrlittgSprüfungen ; wäbrenb bisher
bie ©ewerbebereine ber ©täbte ©olotburn unb Dlten
getrennte Prüfungen beranftaltet hatten, bilbet nun ber

ganje Kanton einen einzigen fßrüfungSfreiS.

Di* ilcviuatutm tu*« ®tft«ï*un0e«4
(2Tîitfleteitt.)

„Srfinben unb Berwerten ift zweierlei." 2>iefe

SBabrbeit muh 3feber, ber mit etwas Steuern an bie

£>effentlid)feit tritt, bitter erfahren, ffltan tonnte Bücher
barüber fdjreiben, welche gewaltige Kapitalien fowobl
in ben fßatettt=9tachfud)ungen, wie in ben BerwertungS»
bemühungen nufdoS berloren gehen unb gar biele

Staufenbe ihre fauer berbienten Ba|en jum genfter
hinaus werfen.

ÜBer etwas wirtlich ®uteS erfunben hat, ber foil
fid) p aüererft bie grage borlegen: „wie unb auf
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Mer stch freut über anderer Uebel,
« Dem blüht schon das eigene am Giebel.

Schweizer, gewerbliche
Kestvlingspriifungen.

(Aus den Mitteilungen des

Sekretariate«

de« Schweizer. Gewerbevereins.)

VVX. Das Sekretariat der

Zentral - Prüfungskommission
ersucht die lokalen Prüfungskommissionen, ihm bald-

möglich Ort nnd Stunde der praktischen und päda-
gogischen Lehrlingsprüfungen ihres Kreises nebst 2—3
Exemplaren Programm und Verzeichnis der Prüsungs-
teilnehme? (oder mindestens die ungefähre Zahl der-

selben) mitteilen zu wollen, damit den Abgeordneten
der Zentralprüfungskommission davon rechtzeitig Kenntnis
gegeben werden kann. Es ist dieser Kommission Haupt-
sächlich daran gelegen, daß ihre Abgeordneten das Ver-
fahren bei den praktischen Prüfungen und bei der An-
fertigung der Ärbeitsausgaben in den Werkstätten kennen

zu lernen Gelegenheit haben, während sie sich bei der

Prämienverteilung nur dann vertreten läßt, wenn dies

im Interesse der Sache notwendig erscheint oder uner-
hebliche Mehrkosten verursacht.

Bei Gelegenheit der Bekanntgabe der Abgeordneten
an die einzelnen Prüfungen erinnert das Sekretariat
noch speziell an die Beschlüsse des Zentralvorstandes
betreffend Auswahl und Honorierung von Fachexperten.
Laut diesem Beschluß ist auch jeder Prüfungskreis ver-

pflichtet, eine Liste der als tüchtig bewährten Fach-
experten behufs Anlage eines Verzeichnisses einzureichen,
welches dazu dienen soll, den Prüfungskreisen solche

Fachexperten vorschlagen zu können. Ferner wird den

Prüsungskreisen empfohlen, wo immer tunlich für jeden
vorkommenden Beruf einen Fachexperten von außerhalb
des Prüfungskreises zu berufen.

Laut verschiedenen bereits eingelangten Mitteilungen
scheint die Beteiligung an den diesjährigen Prüfungen
wieder einen Zuwachs zu erhalten.

Der kantonale Gewerbeverband Solothurn über-
nimmt künftig die Lehrlingsprüfungen; während bisher
die Gewerbevereine der Städte Solothurn und Ölten
getrennte Prüfungen veranstaltet hatten, bildet nun der

ganze Kanton einen einzigen Prüfungskreis.

Die Verwertung von Erfindungen.
(Mitgeteilt.)

„Erfinden und Verwerten ist zweierlei." Diese

Wahrheit muß Jeder, der mit etwas Neuem an die

Oeffentlichkeit tritt, bitter erfahren. Man könnte Bücher
darüber schreiben, welche gewaltige Kapitalien sowohl
in den Patent-Nachsuchungen, wie in den Verwertungs-
bemühungen nutzlos verloren gehen und gar viele

Tausende ihre sauer verdienten Batzen zum Fenster
hinaus werfen.

Wer etwas wirklich Gutes erfunden hat, der soll
sich zu allererst die Frage vorlegen: „wie und auf
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